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Beginnt der Verunglückte wieder zu atmen, was sich dnrch kurzes Einatmen
und Veränderung der Gesichtsfarbe knnd gibt, sv unterbrich die künstliche
Atembewegnng und beginne mit derselben van neuem bei Verschlechterung
oder Anschüren der natürlichen Atmung.

Ist die Atmung im Gange, so suche die Blutzirlulation zu befördern unter
Anwendung der unter 5 <> genannten Mittel hKitzeln von Aase und Schlund)
und erschüttere durch schnelle kräftige Schläge mit dein Tanmenballen der
rechten .Band die Herzgegend-

Erholt sich der Verunglückte wieder etwas, so bereite demselben ohne ihn
aufzuheben, ein geeignetes Lager, decke ihn mit Decken zu und flöhe ihm eh-

löffelweise warmen Tee, Kaffee, Grog, WeinvderHoffmannstropfenll5 29
Tropfen in einem Löfscl Wasser) ein, sobald er wieder zu schlucken vermag.

9. Weitere Hülfeleistuug überlasse dem Arzt.

Behandlung des Verunglückten bei Verbrennungen.
7. Bei bloher Röte und Schmerz lege einen Verband mit Watte an, die in

Brandsalbe, Brandöl oder sonst reines Oel getaucht ist und befestige darüber eine Binde.
8. Bei Blasenbildung reihe die Blasen nicht ab, sondern steche sie mit vorher

ausgeglühter Nadel auf, damit das Wasser herausflieht. Nach Auslaufen der Flüssig-
keit lege eine mehrfache Lage autiseptischer Gaze sAirol-, F'crvsvrm-, Jodoformgaze ,'e.)

oder eine Lage der Bardeledeuscheu Bismutbrandbiude auf die Brandstelle, darüber
Watte und eine Binde. Vor dem Abschneiden der Gaze reinige dw .Hände auf das
sorgfältigste und fasse die Gaze sv au, dah eine unberührte Stelle auf die Brand-
stelle zu liegen kommt. sEs kann auch ein Salbe- oder Selverband wie unter 7

angelegt werden.)
9. Bei Verkvhlungen und Schorfbildnugcn lege eine mehrfache Lage antiscp-

tischer Gaze, darüber Watte und Binde auf.
Jede stärkere Verbrennung soll vom Arzte weiter behandelt werden.

Aniiievkung. Falls das Vcrbaudmatcrial nicht auS oiner nnholicgcndm Apotheke, Sani-
tätsbazar oder Sainariterposteii erhältlich, so verlange dasselbe vom Eleltrichlätswerk oder von
dessen Vertreter.

konnte bekanntlich bisher nur in recht unvollkommener Weise vorbereitet werden, da

die Armee für die Krankenpflege in den neu zu errichtenden Armeespitäleru über

kein richtig geschultes Personal verfügt. Heute können wir liber einen ersten sehr

erfreulichen Schritt zur Abhülfe dieses schweren llebelstandes berichten.

Gemäß dem Beschluß der Bundesvcrsaimuluug vom 25. Juni 1903 stellt das

Militärdepartemcut dem schweizerischen Roten Kreuz in den beiden letzten Jahren

je Fr. 29,999 zur Verfügung, zur Unterstützung solcher Anstalten, die tüchtiges

Berufskrankcnpflcgcpcrsoual ausbilden und sich verpflichten, einen Teil desselben für
die Kriegsspitüler der Armee bereit zu halten. Für den Empfang einer Bundes-

subvention haben sich im Jahr 1994 und 1995 fünf Anstalten beim schweizerischen

Roten Krenz angemeldet, deren Namen ans der untenstehenden Tabelle ersichtlich sind.

Jede einzelne erhielt eine Subvention von Fr. 1999 per Jahr. Als Gegenleistung

dafür haben sie unter anderem die Verpflichtung übernommen, dem schweizerischen

Der Spitaldienl't unserer Armee im Kriegsfall



— 166 —

Roten Kreuz alljährlich noch dessen Anordnungen ein Namensverzeichnis desjenigen

Personals einzureichen, dos sie für die Douer eincS Johres zum Krankendienst in

den Armeespitälern disponibel halten.

Zum ersten Mol sind nun vor wenig Wochen diese NamcnSverzeichnisse noch

dem aufgestellten Formular beim Roten Kreuz eingegangen doS Ergebnis ist ersichtlich

ans folgendem!

Juscttnnrenzug
des für den Kriegsfall zur Verfügung flehenden Krankenpllegeprrfonals

l. Znni IM) bis N. Mai M<i.

Leitende
Schwester

Ober-
Schwester

Operations-
Schwester

Kranken-
Schwester Total Z

Anhalt Mobil- Mobil-
mnchuttqstag

Mobil-
machn ncMiq

Mobil- Mobil-

7) 1V 20 5) 10 2» '> 10 20 5 10 20 7> 10 20 Z

Rot Kreuz-Pflegerinnen
schule Bern.... R i i :"> 2 2 N 18 0 12 20 9 18 02

Im Nmirao, Lausanne n 10 8 7 4 7> I!» 10 >) 56 11 a 9N N0 21 >19

Jngcnbohl IN IN 8 20 20 12 12 12 5 02 02 26 97 97 01 240

Pftcgcrinnenschnle Zürich N 4 I » 4 I i i) NK 4N 9 01 02 112

Schwesternhaus vom
Roten Kreuz, Zürich — 2 N — 7 8 — s — 10 11 — 28 24 02

010

Diese Tabelle gibt darüber Ausschluß, wie viel Personal jede der fünf Anstalten
im Kriegsfall zur Verfügung stellen konnte, ohne den Dienst in den von il,r besorgten

Zivilspitälern zu desorganisiere» und zwar sind die Pflegerinnen, die sich zur lieber

nähme besonderer Spezialarbeiten eignen, gesondert aufgeführt und ebenso drei vcr-
schiedenc Termine für den Eintritt auseinandergehalten. Wir überlassen eS unsern

Lesern, die Einzelheiten dieser ebenso lehrreichen als erfreulichen Tabelle zu studieren
lind weisen nur ans die Tatsache hin, daß die schweizerische Armee nunmehr für
ihre Militärspitäler im Ernstfall ans ca. 60V ausgebildete Krankenpflegerinnen bestimmt

rechnen kann und somit die Pflege von wenigstens ö—6000 Kranken und Ver
wnndetcn vorbereitet ist.

Allerdings genügen diese Zahlen auch für bescheidene Ansprüche au den Spital-
dienst noch lange nicht, aber es steht zu erwarten, daß mit der Zeit auch noch

andere Anstalten, namentlich die protestantischen Tiakonissenhäuser, die über ein sehr

zahlreiches Personal verfügen, sich bereit erklären werden, in ähnlicher Weise die

Vorarbeiten des Roten KrenzeS zu unterstützen, wie dies von den oben genannten

Anstalten geschieht. Der Grund für die bisherige Zurückhaltung verschiedener Jnstiute
liegt in der Befürchtung, durch Annahme einer Bnndcssubvcntion ihre Selbständigkeit

zu gefährden, keineswegs aber in der Absicht, sich der Fürsorge für Kranke und

Verwundete überhaupt zu entziehen. Es liegt hierüber eine bestimmte Erklärung der



Diakonissenhäuser vor, mich der sie auch in Zukunft ihr Personal für dir Kranken-

pflege im Kriege zur Verfügung stellen wallen. Bei dieser Sachlage ware es nicht

leicht zu verstehen, wenn sich diese Anstalten auf die Dauer gegen die Vorbereitnngs-
arbeiten des Raten Kreuzes ablehnend verhalten würden, da diese ja nicht nur im

Interesse des Armeesanitätsdienstcs erfvlgen, sander» namentlich auch im Interesse
einer möglichst geringen Störung der zivilen Krankenpflege durch einen Kriegsans
brnch. Es scheint nnS, die sämtlichen Kranlc pflegenden Verbände ahne Ausnahme
- ganz gleichgültig wie sie sich zur Frage der Bnndessnbventivn stellen — müssen

es lelchaft begrüßen, wenn eine wohlüberlegte Vorbereitung der freiwilligen HülfS-
kräfte verhütet, daß im Ernstfall die Militärbehörde durch die plötzlich anwachsenden

Bedürfnisse genötigt Iverdc, ihren Spitaldienst in kürzester Frist zu organisieren und

dabei die nötigen Pflegekräfte da zu nehmen, wo sie vorhanden sind, ohne Rücksicht

ans andere Verhältnisse, was sicher ohne schwere Schädigungen und Störungen
mannigfachster Art nicht möglich wäre.

Ans jeden Fall darf das schweizerische Rote Kreuz für sich das Verdienst in

Anspruch nehme», nach Kräften für eine Vorbereitung der Kranken- und Verwundeten-

pflege im Ernstfall tätig zu sein und es darf mit Eenngtnnng auf das bis jetzt

Erreichte zurückblicken, das einen ersten tüchtigen Schritt nach vorwärts bedenket,

der den Militärbehörden die definitive Ordnung des Kriegsspitaldienstes sehr wesentlich

erleichtern wird.

Tatentafel. In Baden im Aargan starb Ständerat Kellers berger.
Dein freiwilligen Sanirätswcsen brachte der Dahingeschiedene großes Verständnis

entgegen und hatte als Präsident der ständerätlichcn Kommission sehr viel zum
Zustandekommen deS Bnndesbeschlusses betreffend die freiwillige Sanitätshülfe bei-

getragen, durch den die Stellung des schweizerischen Roten Kreuzes geregelt und

seine Bestrebungen zur Hebung des Krankenpflegebernfes, sowie seine militärische

Tätigkeit durch den Bund finanziell unterstützt worden, k. I. lA

Der Genfer Konvention hat sich als 38. Staat vor kurzem Mexiko
angeschlossen. Der schweizerische Bundesrat hat von diesem Beitritt den übrigen

Vertragsstaatcn Mitteilung gemacht.

Aus dem Wereinsteben.
Kericht über Ansmarsch und Feldübung der Miltärsnnitnts- und Zamnritervereinc von

Basel sta d t und Basel land.
lieber die Uebung vvm 30. Juni löOü, deren Snppvsitivn und Spezialbefehle bereits in Nr, t3

des „Raten Kreuz" erschienen sind, bat der Uebungsleitende, Herr Hanptniann Niebergall, einen

Bericht an die Trnnspartkammission des Raten KrenzeS erstattet, den nur hiermit zur Kenntnis

bringen, da er ein Beispiel ist, wie man kurz liber die Hauptpunkte einer Fetdübnng Bericht erstattet
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